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VORWORT

Hans-Egon Pause wurde am 17.8.1952 in Berlin geboren. Nach dem Abitur
wandte er sich – begünstigt durch den „Sonderstatus Berlin“ – unmittelbar dem
Studium der Rechtswissenschaften zu. In seiner Promotion ging er der Frage nach,
ob und in welchem Umfang die Interessen der Allgemeinheit durch das UWG ge-
schützt werden. Die Dissertation zu dem Thema „Die Berücksichtigung der All-
gemeinheit bei der Beurteilung wettbewerblichen Handelns“ erschien als Band 3
in den Berliner Hochschulschriften zum gewerblichen Rechtsschutz und Urheber-
recht 1984.

Seine wahre Berufung fand Hans-Egon Pause in München. Dort ließ er sich An-
fang der achtziger Jahre als Rechtsanwalt nieder und favorisierte stets einen zentra-
len Sitz der Kanzlei. Mit der Sozietät Westecker Pause Weiss agierte er zunächst von
der Triftstraße aus und mit der Sozietät Pause & Weiss war er in der Türkenstraße
tätig. Nunmehr ist Hans-Egon Pause in der Nymphenburger Straße angekommen
und steht der Kanzlei Pause Oberhauser Stretz als Senior-Partner vor. Bei den Mit-
arbeiterinnen und den Kolleginnen und Kollegen ist Hans-Egon Pause nicht nur
ein hoch geschätzter Ratgeber in allen rechtlichen Fragen, sondern auch ein belieb-
ter und amüsanter Gesprächspartner außerhalb des Rechts.

Fachlich fand Hans-Egon Pause als Rechtsanwalt rasch sowohl in der praktischen
Arbeit als auch wissenschaftlich zum Bau(träger)recht. Er ist im Architekten- sowie
Ingenieurrecht und Baurecht genauso zuhause wie im Bauträgerrecht, wenngleich
man ihn aufgrund des Standardwerkes „Rechtshandbuch Bauträgerkauf“ zunächst
mit dem Bauträgerrecht in Verbindung bringt. Dieses Werk schrieb er in der 1. Auf-
lage zusammen mit Friedrich Brych; es erschien 1989 beim Beck-Verlag. Aktuell
liegt dieses Standardwerk zum Bauträgerkauf in der 7. Auflage vor. Neben diesem
bewährtenWerk kannHans-Egon Pause auf eine sehr lange Liste von viel beachteten
Veröffentlichungen blicken und wird nicht müde, diese auf höchstem Niveau fort-
zusetzen.

Hans-Egon Pause ist auch in der Vortragstätigkeit umfangreich aktiv, dies glei-
chermaßen zu bewährten wie zu aktuellen Themen.

Er arbeitet fachlich auf höchstem Niveau, ist aber an Lösungen orientiert, so dass
er einen sinnvollen Vergleich stets einer wenig zielführenden langen gerichtlichen
Auseinandersetzung vorzieht. Er hat bei allem Engagement die erforderliche Ob-
jektivität, um treffsicher zu erkennen, wann es besser ist, weiterzukämpfen oder
sich zu vergleichen. Erfahrene Baurichter und Kollegen loben die knappen und
präzisen Schriftsätze von Hans-Egon Pause. Nie ein Wort zu viel, indes auch kein
Wort zu wenig. Aber immer sachlich.

Privat heiratete Hans-Egon Pause eine Familie, die ihm zwei Kinder und in der
Folge vier Enkelkinder bescherte. Der Familie und der großen Verwandtschaft wid-
met er sich gerne und steht ihr stets mit Rat und Tat zur Seite. Sie stand ihm auch in
schwersten Stunden aufopferungsvoll zur Seite.



VI Vorwort

Nachdem er lange in München gewohnt hatte, zog es ihn auf ’s Land und er
schätzt heute die wohltuende Ruhe in Icking, v. a. weil er sich dort seiner sport-
lichen Passion, den Bergen, unkomplizierter widmen kann. Die Berge erwandert
er oft und ausdauernd und genießt sie auch imWintersport. Sport ist ohnehin seine
große Leidenschaft, die er intensiv pflegt. Neben dem Bergsport joggt er oft und
lange, stählt sich im Fitness-Studio oder stärkt die Ausdauer mit dem Fahrrad.

Die Kondition und der sportliche Ausgleich sorgen nicht nur dafür, dass er be-
ruflich „Biss“ behalten hat, sondern auch dafür, dass er bei geselligen Zusammen-
künften bis zum Schluss „durchhält“. Langweilig wird es mit ihm auf jeden Fall
nie – weder in einer anspruchsvollen fachlichen Diskussion noch beim Bier. Kon-
zert, Oper, Literatur und Kunst – über alles kann man mit Hans-Egon Pause treff-
lich diskutieren. Gutem Essen und vorzüglichem Wein ist er auch nicht abgeneigt.

Hans-Egon Pause ist ein ganz Großer, gerade weil er im Umgang mit Kollegen
stets bescheiden und höflich ist. Ihm seien noch viele Jahre vergönnt.

München, Juni 2022 Die Herausgeber
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